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Stellungnahme und Anfragen der FDP- Fraktion im Stadtrat zum CDU-Antrag und zur gemeinsamen Erklärung der Erschließungsträger und der Bürgerinitiative zur Grundwasserentwicklung in Schönebeck    
Für die Einleitung von Niederschlagswasser in Gewässern ist die wasserrechtliche Erlaubnis gemäß §§ 4, 5, 11 und für den Bau und Betrieb von Abwasseranlagen die Genehmigung gemäß § 155 Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt vom 31.08. 1993 rechtzeitig bei der Unteren Wasserbehörde zu beantragen.
Daraus ergeben sich für uns folgende Fragen an die Verwaltung:

1. Rechtzeitig bedeutet doch wohl, dass vor dem Bau und dem Betrieb einer solchen Anlage die per Gesetz vorgeschriebene Genehmigung einzuholen ist –  oder? 

Stimmen Sie mir zu, dass deren Einrichtung und Inbetriebnahme jedoch schrittweise baubegleitend bereits ab 1997 erfolgte? 

Weder die dem Stand der Technik entsprechende Untersuchungen noch die wasserbehördlich genehmigte Ausführungsplanung konnte doch damit Beachtung finden!
Bereits am 12.08. 2002 wurde eine verwaltungsinterne Fotodokumentation erstellt. Die Bildunterschrift zu 6 Farbfotos besagt, dass die Funktionsfähigkeit der Versickerungsmulden gegeben ist.
Die Stadt Schönebeck als Betreiber dieser Anlage hat eine solche Genehmigung jedoch erst am 14.05. 2008 beantragt. Erst kurz vor diesem Zeitpunkt wurden entsprechende Bewertungen und Planungen vorgenommen. So u.a. auch zur technischen Ausführung der bereits längst von den Hauseigentümern erstellten Sickermulden. 
Die wasserrechtliche Erlaubnis gemäß §§ 4, 5, 11 des Wasserhaushaltgesetzes wurde dann mit am 21.08. 2008 durch den Salzlandkreis erteilt – also 11 Jahre nach der Inbetriebnahme dieser genehmigungspflichtigen Anlage. 
Wie ist der aufgeführte Sachverhalt zu kommentieren?
Liegen hier evtl. Rechtsverstöße durch die Stadt vor?
2.  Mit dem Antrag der Stadt Schönebeck vom 14.05. 2008 wurde kein hydrogeologisches Gutachten erstellt, obwohl das zu beachtende fachliche Regelwerk der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA – A 138) zur Planung, Bau und Betrieb von Anlagen bei der  Versickerung von Niederschlagswasser unter Punkt 3.2.1 ein solches vorschreibt, um bei Muldenversickerung die Auswirkungen auf vorhandene Bauten zu prüfen.

Weshalb wurde diese Prüfung von der Verwaltung unterlassen?
3. Die OEWA teilte am 10.08. 2010 der Stadtverwaltung zum „Streitfeld“ schriftlich mit, dies konnten wir auch im Volksstimme-Artikel vom 27.09. lesen, dass die in den Sickermulden eingerichteten Notüberläufe für Regenwasser zu einer Überlastung des Pumpwerkes am „Schwarzen Weg“ führen. Dadurch ist die „Überflutung von Wohnraum“ mit Fäkalwasser nicht auszuschließen.
Ist das nicht unglaublich? Es kommt aber noch schlimmer! 

Die 4. Novellierung der Abwasserbeseitigungssatzung beinhaltet unter § 2 „Begriffsbestimmungen“ weder Sickermulden noch Notüberläufe. Sickermulden sind aber ein feststehender abwassertechnischer Fachbegriff.

Wurde demnach die Satzung missachtet?

Das Beispiel „Notüberläufe“ zeigt, wie unsachgemäß hier herumexperimentiert wird. Die Notüberläufe wurden nachträglich installiert, weil man die gesamte Problematik der Muldenversickerung zuvor hydrogeologisch nicht beurteilt hat.

Damit wurde klar erwiesen, dass der gesamte Bereich „Streitfeld“ für eine Muldenversickerung völlig ungeeignet ist, weil das Niederschlagswasser dort, wo es verdunsten sollte, vom Untergrund überhaupt nicht mehr aufgenommen werden kann. 

Falls Sie noch Zweifel hegen sollten, zitiere ich noch aus dem § 7 „Einleitungsbedingungen“ den Absatz 3:

„In den nach dem Trennverfahren entwässerten Gebieten darf Niederschlagswasser nur in den Niederschlagswasserkanal, Schmutzwasser nur in den Schmutzwasserkanal eingeleitet werden. In Gebieten, in denen nur ein Schmutzwasserkanal vorhanden ist, darf kein Niederschlagswasser eingeleitet werden.“
So hat es der Stadtrat beschlossen, doch die Verwaltung macht anscheinend was sie will. Im „Streitfeld“ gibt es nur einen Schmutzwasserkanal. Nur am Rande soll noch erwähnt werden, dass die Pumpstation über keine Betriebsgenehmigung verfügt bzw. keine Berechnung der damit entgegen der Satzung eingeleiteten Niederschlagsmenge vorgenommen wurde. 

Damit hat man die einschlägige DIN 1986 nicht beachtet. 

Wozu auch, denn dies ging ja bisher in der Dr.-Tolberg-Straße gut.

Nun gibt es aber eine völlig andere Aussage eines Ausschusses des Landtages zu den hier eingetretenen Vernässungsschäden. 
Deshalb bitten wir alle Stadträte, eine kritische Prüfung der Arbeit der Stadtverwaltung zu unterstützen und zu begleiten, bevor es andere tun.
(Informieren möchte ich Sie aber noch an dieser Stelle, dass morgen, am Freitag, Dr. Sichting auf Einladung des Sächsischen Landtages dort als Sachverständiger zu seinen Erfahrungen befragt wird und auch der OB und Dezernent Schmidt über das hiesige Pilotprojekt sprechen werden.)
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